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Diese Präsentation dient nur zu Informationszwecken und ist kein Ersatz für eine 
ausführliche rechtliche Beratung mit Bezug zum jeweiligen konkreten 
Sachverhalt; sie darf weder als Rechtsberatung zu einem der behandelten 
Themen verstanden werden, noch darf sie als Begründung eines Anwalts-
Mandanten-Verhältnisses zwischen dem Leser und Fieldfisher verstanden 
werden.

Hinweis
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I. Einführung
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• Das „Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (FüPoG II) ist am 12. August 
2021 in Kraft getreten.

• Laut Begründung RegE (BT DrS 19/26689, S. 1 f.) zeige die Entwicklung des 
Frauenanteils in Führungspositionen in der Privatwirtschaft (…) , dass es 
erforderlich sei, die Wirksamkeit der durch das FüPoG 2015 ergriffenen 
Maßnahmen zur Erhöhung  des Anteils von Frauen in Führungspositionen 
und zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern im privaten Sektor zu verbessern.

I. Einführung I/II
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• Laut RegE habe die Evaluation des FüPoG ergeben, dass ¾ der 
Unternehmen, die zur Festlegung von Zielgrößen verpflichtet sind, sich auf 
Vorstandsebene keine oder Null als Zielgröße gesetzt haben.

I. Einführung II/II
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II. Rückblick FüPoG
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Das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene FüPoG brachte für börsennotierte 
Gesellschaften insbesondere folgende Neuerungen:

• § 76 Abs. 4 AktG a.F.: Festlegung von Zielgrößen durch den Vorstand 
börsennotierter oder mitbestimmter Gesellschaften für Führungsebenen 
unterhalb des Vorstands;

• § 96 Abs. 2 AktG: Bei börsennotierten und paritätisch mitbestimmten 
Gesellschaften fixe Quote von mindestens 30% Frauen/Männern im AR.

• § 111 Abs. 5 AktG a.F.: Festlegung von Zielgrößen durch AR börsennotierter 
oder mitbestimmter Gesellschaften für Vorstand und AR.

II. Rückblick FüPoG I/II
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• § 289a Abs. 2 Nr. 4 HGB a.F.: Angaben in der Erklärung zur 
Unternehmensführung zu §§ 76 Abs. 4, § 111 Abs. 5 AktG und dazu, ob die 
festgelegten Zielgrößen während des Bezugszeitraums erreicht worden 
sind, und falls nicht, warum nicht;

• § 289a Abs. 2 Nr. 5 HGB a.F.: Angaben dazu, ob verpflichtende Vorgaben für 
Besetzung des AR eingehalten wurden und falls nicht, warum nicht;

• § 17 Abs. 2 SE-AG: Mindestquote von 30 % für Aufsichtsorgan 
börsennotierter und paritätisch mitbestimmter dualistischer SE;

• § 24 Abs. 3 SE-AG: Mindestquote von 30 % für Verwaltungsrat monistischer 
börsennotierter und paritätisch mitbestimmter SE.

II. Rückblick FüPoG II/II
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III. Die Neuregelungen im Einzelnen
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• § 76 Abs. 3a AktG n.F.: Bei paritätisch mitbestimmten börsennotierten 
Gesellschaften mit Vorstand, der aus mehr als drei Personen besteht, muss 
mindestens eine Frau und mindestens ein Mann Mitglied des Vorstands 
sein (sog. Mindestbeteiligungsgebot).

• Börsennotiert = Gem. § 3 Abs. 2 AktG Zulassung Aktien zum regulierten 
Markt; Notiz im Freiverkehr allein genügt nicht.

• Paritätische Mitbestimmung: Bedarf nach ganz h.L. förmlicher Feststellung 
(vgl. §§ 97 ff. AktG, Ist-Status, nicht Soll-Status entscheidend).

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 3a AktG I/IV
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• Bei Anzahl Vorstandsmitglieder ebenfalls Ist-Status ausschlaggebend, nicht 
etwa abweichender Soll-Status gemäß Satzung (vgl. Begr RegE 19/26689, 
S. 31).

• Parallelregelungen in § 16 Abs. 2 SE-AG für dualistische SE mit mehr als drei 
geschäftsführenden Direktoren und in § 40 Abs. 1a SE-AG für monistische 
SE, deren Leitungsorgan aus mehr als drei Personen besteht.

• Bei Verstoß Vorstandsbestellung unwirksam („leerer Stuhl“).

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 3a AktG II/IV
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Mögliche Konstellationen:

• Bisher drei Vorstände – soll bei bisher drei männlichen Vorständen weiterer 
Vorstand bestellt werden, zwingend eine weibliche Person zu bestellen;

• Sofern vier männliche Vorstände bestellt, bleibt deren Bestellung wirksam; 
erst bei Wiederbestellung müsste zwingend zusätzlich mindestens eine 
weibliche Person bestellt werden;

• Sofern bei Fünfer-Vorstand einziges weibliches Mitglied ausscheidet, bleibt 
Bestellung übriger Vorstände unberührt, jedoch Pflicht AR, weibliche Person 
zu bestellen (vgl. § 85 Abs. 1a AktG n.F.).

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 3a AktG III/IV
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Kritik:

• Gemäß verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen erst ab Frauenanteil 
von ca. 40% bzw. drei Frauen im Gremium Verhaltensänderungen im Sinne 
einer Reduktion von Gruppendenken zu erwarten (Redenius-Hövermann, 
ZIP 2021, S. 1365, 1380).

• Betroffen nur 29 Unternehmen (Leydecker/Bahlinger, NZG 2020, S. 1212, 
1217 f.)

• Angesichts erwartet geringen Nutzens und engriffstarken Mittels der 
Mindestbeteiligung wird Verfassungsmäßigkeit bezweifelt (Redenius-
Hövermann, a.a.O.).

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 3a AktG IV/IV
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• Vom Vorstand für börsennotierte oder Mitbestimmung unterliegende 
Gesellschaften festgelegte Zielgrößen für den Frauenanteil  in den beiden 
Führungsebenen unterhalb des Vorstands müssen künftig den angestrebten 
Frauenanteil an der jeweiligen Führungsebene beschreiben und bei 
Angaben in Prozent vollen Personenzahlen entsprechen.

• Erfasst sind nach wie vor auch Gesellschaften, die nur DrittelbG unterliegen.

• Angabe voller Personenzahlen soll verhindern, dass Prozentzahlen 
festgesetzt werden, die keinen ganzen Personen entsprechen.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 4 AktG I/III



Belgium  |  China  |  France  |  Germany  |  Ireland  |  Italy  |  Luxembourg  |  Netherlands  |  Spain  |  UK  |  US (Silicon Valley)  |  fieldfisher.com | 16

• Legt Vorstand für Frauenanteil auf einer Führungsebene Zielgröße Null fest, 
hat er diesen Beschluss klar und verständlich zu begründen und dabei 
ausführlich Erwägungen darlegen, die der Entscheidung zugrunde liegen.

• Verschärfung Begründungspflicht soll zum Ausdruck bringen, dass ein 
Frauenanteil von null Prozent oder null Personen in den Führungsebenen 
Ausnahme sein soll; Entscheidung für Zielgröße Null sind umfassende und 
sorgfältige Erwägungen zugrunde zu legen; Begründung muss erkennen 
lassen, welche Umstände Vorstand gewürdigt und wie er sie gewichtet hat; 
Begründung von 100 bis 150 Wörtern sollte im Regelfall diesen Vorgaben 
genügen (RegBegrE BT DrS 19/26689, S. 85). 

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 4 AktG II/III
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• Nach vorzugswürdiger Ansicht zwingt Neuregelung nicht dazu, während 
noch laufender fünfjähriger Frist zur Erreichung der Zielgrößen gemäß § 76 
Abs. 4 AktG a.F. neue Zielgrößen gemäß § 76 Abs. 4 AktG n.F. festzulegen 
(Groß, AG 2021, S. 693, 696). 

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 76 Abs. 4 AktG III/III
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• Sog. Stay on Board: Mitglied mehrköpfigen Vorstands hat Recht, AR um 
vorübergehenden Widerruf Bestellung bei Mutterschutz, Elternzeit, Pflege 
Familienangehörigen oder Krankheit zu ersuchen.

• Zweck: Es soll gewährleistet werden, dass Vorstandsmitglied während 
„Auszeit“ von allen Pflichten und Haftungsrisiken befreit ist, aber zugleich 
Sicherheit hat, wiederbestellt zu werden (Begr FA BT DrS 19/30514, S. 22). 

• Hintergrund: Anfang März 2020 bekanntgegebener Rücktritt von Delia 
Lachance (Gründerin und Vorstand Westwing Group AG) anlässlich Geburt 
ihres Kindes.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 84 Abs. 3 AktG I/IV
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• Macht Vorstandsmitglied von Recht Gebrauch, muss AR Bestellung im Fall 
des Mutterschutzes widerrufen und Wiederbestellung nach Ablauf des 
gesetzlichen Mutterschutzes (i.d.R. 14 Wochen) zusichern.

• In den übrigen Fällen nur Anspruch auf Widerruf und Zusicherung 
Wiederbestellung für bis zu drei Monate, wobei AR von dem Widerruf der 
Bestellung absehen kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

• Wichtiger Grund kann bei Gesuch zur Unzeit vorliegen, z. B. wenn in 
betroffenem Ressort Vielzahl wichtiger Entscheidungen ansteht (Begr FA BT 
DrS 19/30514, S. 21).

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 84 Abs. 3 AktG II/IV
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• AR kann Bestellung auf Verlangen mit Zusicherung Wiederbestellung über 
drei Monate hinaus für bis zu zwölf Monate nach seinem Ermessen 
widerrufen.

• Vorgaben des Gesetzes und der Satzung hinsichtlich einer Mindestanzahl 
von Vorstandsmitgliedern, gelten während des Zeitraums des 
vorübergehenden Widerrufs auch dann als erfüllt, wenn Vorgaben ohne 
Widerruf eingehalten wären.

• Mindestbeteiligung nach § 76 Abs. 3a AktG n.F. gilt während des 
Widerrufszeitraums auch dann als erfüllt, wenn Beteiligungsgebot ohne 
Widerruf eingehalten wäre.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 84 Abs. 3 AktG III/IV
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• Das vorgesehene Ende der vorherigen Amtszeit bleibt auch als Ende der 
Amtszeit nach der Wiederbestellung bestehen.

• Widerruf und erneute Bestellung sind gemäß § 81 Abs. 1 AktG zum 
Handelsregister anzumelden, wodurch notwendige Transparenz 
vorübergehenden Ausscheidens hergestellt wird.

• Gemäß § 107 Abs. 3 Satz 7 AktG n.F. muss AR-Plenum entscheiden und kann 
Entscheidung nicht Ausschuss zuweisen.

• Bei dualistischer SE gilt § 84 Abs. 3 AktG n.F. über Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii SE-
VO, für geschäftsführende Direktoren monistischer SE gilt § 40 Abs. 6 SEAG 
n.F.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 84 Abs. 3 AktG IV/ IV
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• Vom AR für börsennotierte oder Mitbestimmung unterliegende 
Gesellschaften festgelegte Zielgrößen für den Frauenanteil im AR oder 
Vorstand müssen künftig angestrebten Frauenanteil am jeweiligen 
Gesamtgremium beschreiben und bei Angaben in Prozent vollen 
Personenzahlen entsprechen. 

• Legt AR Zielgröße Null fest, so hat er diesen Beschluss klar und verständlich 
zu begründen und dabei ausführlich Erwägungen darzulegen, die der 
Entscheidung zugrunde liegen. 

• Einzelheiten vgl. oben zu § 76 Abs. 4 AktG n.F.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 111 Abs. 5 AktG I/ II
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• Festlegung von Zielgrößen entfällt, wenn Mindestquote für den AR aus § 96 
AktG und/oder Mindestbeteiligung im Vorstand aus § 76 Abs. 3a AktG folgt.

• Festlegung Zielgrößen kann grds. auch an Ausschuss delegiert werden.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 111 Abs. 5 AktG II/ II
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• Nach § 289f Abs. 2 Nr. 4 HGB n.F. haben börsennotierte Gesellschaften die 
nach den §§ 76 Abs. 4, 111 Abs. 5 AktG vorgeschriebenen Festlegungen und 
Begründungen (auch der Zielgröße Null) in die Erklärung zur 
Unternehmensführung aufzunehmen und anzugeben, ob die festgelegten 
Zielgrößen während des Bezugszeitraums erreicht worden sind, und wenn 
nicht, die Gründe anzugeben.

• Nach § 289f Abs. 2 Nr. 5 HGB n.F. haben börsennotierte Gesellschaften
anzugeben, ob sie die Mindestanteile nach §§ 96 Abs. 2 AktG, 17 Abs. 2, 24 
Abs. 3 SEAG im Bezugszeitraum eingehalten haben, und wenn nicht, 
die Gründe anzugeben.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 289f Abs. 2 HGB I/ III
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• Nach § 289f Abs. 2 Nr. 5a HGB n.F. haben börsennotierte Gesellschaften 
anzugeben, ob sie die nach §§ 76 Abs. 3a AktG, 16 Abs. 2 oder 
40 Abs. 1a SEAG einzuhaltende Mindestbeteiligung eingehalten haben, und, 
wenn nicht, die Gründe anzugeben.

• Berichtspflicht gilt nicht, wenn paritätisch mitbestimmte börsennotierte 
Gesellschaft weniger als vier Vorstände hat (Groß, AG 2021, S. 693, 694)

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 289f Abs. 2 HGB II/ III
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• Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeiten gemäß § 334 Abs. 1 
Nr. 3 HGB n.F. mit Geldbuße geahndet werden, die im Falle einer Bebußung
der Gesellschaft gemäß § 334 Abs. 3a HGB n.F. 1. zehn Millionen Euro, 2. 5% 
des Gesamtumsatzes des der Behördenentscheidung vorausgegangenen 
Geschäftsjahrs oder 3. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogenen wirtschaftlichen Vorteils nicht übersteigen darf.

• Ordnungswidrigkeit wird gemäß § 331 Abs. 1 Satz 2 HGB n.F. nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass die Festlegungen oder Begründungen nach §§ 76 
Abs. 4, 111 Abs. 5 AktG ganz oder zum Teil unterblieben sind.

III. Die Neuregelungen im Einzelnen - § 289f Abs. 2 HGB III/ III
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IV. Erstmalige Geltung der Regelungen
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• Das Beteiligungsgebot für den Vorstand nach § 76 Abs. 3a AktG ist nach 
§ 26l Abs. 1 EGAktG ab dem 1. August 2022 bei der Bestellung einzelner 
oder mehrerer Vorstandsmitglieder einzuhalten. Bestehende Mandate 
können bis zu ihrem vorgesehenen Ende wahrgenommen werden.

• § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 n.F. finden nach § 26l Abs. 1 EGAktG erstmals 
auf die Festlegung von Zielgrößen ab dem 12. August 2021 Anwendung.

• Gemäß § 87 EGHGB sind die §§ 289f, 334 Abs. 1 HGB in der ab dem 
12. August 2021 geltenden Fassung erstmals auf Lage- und 
Konzernlageberichte für das nach dem 31. Dezember 2020 beginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden.

IV. Erstmalige Geltung I/II
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• Da § 76 Abs. 3a AktG n.F. noch nicht für das Geschäftsjahr 2021 gilt, läuft 
auch entsprechende Berichtspflicht gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 5a HGB ins 
Leere (Groß, AG 2021, S. 693, 694).

• Solange Zielgrößen nach §§ 76 Abs. 4, 111 Abs. 5 AktG a.F. festgesetzt 
wurden, erübrigt sich auch Berichterstattung zur Zielgröße Null gemäß 
§ 289f Abs. 2 Nr. 4 HGB; sie greift erst dann ein, wenn Zielgrößen erstmals 
nach den ab dem 12. August 2021 geltenden Regelungen festgesetzt 
wurden (Groß, AG 2021, S. 693, 695).

IV. Erstmalige Geltung II/II
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V. Anwendbarkeit bei der KGaA
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• § 76 Abs. 3a AktG n.F. findet auf Komplementärin KGaA keine Anwendung; 
sofern Komplementärin KGaA eine AG, fehlt es in Bezug auf deren Vorstand 
in aller Regel an Merkmalen der Börsennotiz und paritätischen 
Mitbestimmung, da diese nur für KGaA gelten (Backhaus, AG 2021, S. 653, 
655).

• Nach wohl h.L. ist § 76 Abs. 4 AktG auf die KGaA entsprechend anwendbar; 
zuständig für die Festlegung sind die persönlich haftenden Gesellschafter 
(Stüber, DStR 2015, S. 947, 952).

V. Anwendbarkeit bei der KGaA I/III
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• Stay on Board gemäß § 84 Abs. 3 AktG gilt, wenn Komplementärin selbst in 
der Rechtsform der AG, SE oder GmbH organisiert ist (Backhaus, AG 2021, 
S. 653, 660).

• Mindestquote § 96 Abs. 2 AktG gilt auch für AR KGaA, nicht aber für 
freiwillig gebildete Gremien wie Gesellschafterausschuss (Backhaus, AG 
2021, S. 653, 655f.).

V. Anwendbarkeit bei der KGaA II/III
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• Pflicht zur Festsetzung einer Zielgröße für den Vorstand gemäß § 111 Abs. 5 
AktG scheitert bei KGaA an fehlender Personalkompetenz des AR; Zielgröße 
für AR selbst ist hingegen von ihm festzusetzen (Stüber, DStR 2015, S. 947, 
952).

• Dem entsprechend sind die Berichtspflichten nach § 289f Abs. 2 Nr. 4 bis 5a 
HGB nur eingeschränkt anwendbar und beziehen sich grds. nur auf die 
Zielerreichung betreffend die zwei Führungsebenen unterhalb der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und für den AR (Backhaus, AG 2021, 
S. 653, 658) .

V. Anwendbarkeit bei der KGaA III/III
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Dr. Axel Hoppe ist seit 2009 Rechtsanwalt und berät Mandanten in allen Fragen des Aktien- und Kapitalmarktrechts.

Zu seinen Tätigkeitschwerpunkten zählt die laufende rechtliche Beratung von Vorständen, Geschäftsführern und
Aufsichtsräten, insbesondere zur Identifizierung, Vermeidung und Abwehr möglicher Haftungsrisiken (Corporate
Compliance). Ferner berät er Emittenten, Investoren und Personen mit Führungsaufgaben in allen Fragen des
Kapitalmarktrechts (Capital Market Compliance). Darüber hinaus gehört die strategische und konzeptionelle Beratung
bei der Einführung und Umsetzung von Incentive- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu seinen Schwerpunkten.

Einen besonderen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Betreuung von Hauptversammlungen börsennotierter und
nicht börsennotierter Aktiengesellschaften (Corporate Housekeeping). In diesem Zusammenhang berät er insbesondere
strategisch und konzeptionell zu Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen, Begebung von Genussscheinen und
Schuldverschreibungen, Aktienrückkäufen sowie zu konzernrechtlichen Fragen und bei gesellschaftsrechtlichen
Umstrukturierungen, wie Verschmelzungen oder sonstigen Umwandlungen insbesondere in die Societas Europaea (SE).
Weiterhin vertritt er Mandanten bei gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere bei Anfechtungs- und
Nichtigkeitsfeststellungsverfahren von Hauptversammlungsbeschlüssen oder bei Spruchverfahren, aber auch bei
Haftungs- und Schadensersatzklagen.

Axel Hoppe ist Partner im Düsseldorfer Büro von Fieldfisher; er berät seine Mandanten auf Deutsch und Englisch.

Dr. Axel Hoppe
Partner

Fieldfisher
Grünstraße 15
40212 Düsseldorf

+49 211 950 749 27
axel.hoppe@fieldfisher.com
www.fieldfisher.com

Dr. Axel Hoppe
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Fieldfisher in Deutschland

DüsseldorfDüsseldorf FrankfurtFrankfurt MünchenMünchenHamburgHamburg

Der Fieldfisher Standort in Düsseldorf ist vor 
allem spezialisiert auf die Beratung im 
Gesellschaftsrecht, Aktien- und 

Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht sowie im 
Kartellrecht. Unser Team in Düsseldorf 
berät mittelständische und 

Großunternehmen in internationalen, 
häufig grenzüberschreiten-den 
Transaktionen mit besonderem 

Schwerpunkt in den Bereichen 
Pharma/Medizinprodukte, High-Tech, 
Automotive und Finanzinstitute. 

In Hamburg sind wir auf die Bereiche 
Medien und Technologie, Immobilien, Life 
Sciences und Kartellrecht spezialisiert. 

Unsere Branchenkenntnisse kombinieren 
wir mit Fachwissen im Gesellschaftsrecht, 
IT-und Datenschutzrecht, Handels- und 

Vertriebsrecht (einschließlich 
Vertriebskartellrecht), Marken- und 
Wettbewerbsrecht sowie im 

Immobilienrecht. Hamburg ist 
Gründungsstandort unserer deutschen 
Praxis.

Das Frankfurter Büro ist spezialisiert auf die 
Beratung im Bereich Finanzregulierung mit 
besonderem Fokus auf digitale 

Geschäftsmodelle. Weiterhin beraten wir 
im Gesellschaftsrecht/ M&A, zu Compliance
und im Steuerrecht. Zu unseren Mandanten 

gehören vor allem Finanzinstitutionen, 
Fintechs und global agierende Banken, die 
sich im Zuge des Brexit in Frankfurt 

niederlassen. 

In München beraten wir insbesondere bei 
deutschen und internationalen M&A, 
Private Equity und Venture Capital 

Transaktionen in der Technologie-, Energie-
und Life Sciences Branche. Hier bieten wir 
Ihnen Full-Service-Beratung für 

Unternehmenstransaktionen mit 
Schwerpunkt auf Beteiligungsgeschäft, 
Corporate Finance, IP, Datenschutz und 

Regulatorik. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt darüber hinaus im Bereich Dispute 
Resolution.
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Fieldfisher weltweit

Fieldfisher ist eine europäische Anwaltskanzlei mit marktführender
Stellung in vielen der dynamischsten Sektoren.

Wir sind mehr als 1.000 Anwälte, die in 25 Büros in den wichtigsten
europäischen Wirtschaftszentren sowie in China und im Silicon Valley
tätig sind. Wir arbeiten standortübergreifend als ein Team zusammen,
ohne Reibungsverluste. Wir sind spezialisiert auf die Erbringung von
Rechtsberatung in einer Vielzahl von Fachrichtungen. Dazu gehören unter
anderem:
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4
Fokussektoren
Energy & Natural Resources 
Financial Services 
Life Sciences 
Technology

1,000+ 
Anwälte

1,700+
Mitarbeiter

M&A

Private Equity, Venture Capital

Gesellschaftsrecht

Joint Ventures

Intellectual Property

Compliance

Kartell- & Wettbewerbsrecht

Arbeitsrecht

IT, Outsourcing & Datenschutz

Energierecht, Renewables

Immobilienrecht

Life Sciences (Regulatorik)

Handels- und Vertriebsrecht

Medien-/ Presserecht
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„Pragmatische und wirtschaftliche Herangehensweise. 
Immer engagiert, immer erreichbar. " 

Fieldfisher Mandant, 

JUVE Handbuch 2021

"On a factually complex and resource-heavy case, they were particularly good at 
efficient allocation of work, with partners and associates from different teams 
joining up very effectively.“

Fieldfisher Client, Chambers 2019

"Fieldfisher are a firm that puts client service right at the top of their 
agenda. They absolutely offer the 'one-stop shop' for legal services 

we require“

Chambers 2019

“(The firm) understands the issues, dilemmas and 
pressures which companies face”

Fieldfisher Client, 
Chambers 2019

"Fieldfisher is a great law 
firm with plenty of talented 

lawyers" 

Fieldfisher Client, 

Chambers 2019

Referenzen


